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Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszu-
stellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
vom 07.03.2006 (GV NRW S. 94/SGV NRW 2010) in der 
zurzeit gültigen Fassung 

 
Der Bescheid (Aktenzeichen: 2000.3609.4080 GewStB) 
der Bundesstadt Bonn – Amt 21-30 – vom 10.03.2022  
 
für Relan Gebäudedienste GmbH, vertr. d. GF Darkar 
Aram Karim  
 
früher wohnhaft Matthias-Claudius-Str. 2a, 41564 
Kaarst, jetzt unbekannten Aufenthaltes, liegt zur Abho-
lung durch den Empfänger oder eines Bevollmächtigten 
während der Dienststunden im Kassen- und Steueramt 
im Stadthaus, Berliner Platz 2, 53111 Bonn, Etage 14 A 
bereit. 
 
Das oben genannte Schriftstück wird hiermit gemäß § 10 
Verwaltungszustellungsgesetz NRW (VwZG) öffentlich 
zugestellt. Es gilt gemäß § 10 Abs. 2 letzter Satz VwZG 
als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
dieser Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öf-
fentliche Bekanntmachung Fristen in Gang setzen kann, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Bonn, den 25.03.2022 
 
Die Oberbürgermeisterin 
Im Auftrag 
gez. Hammerer 
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Satzung der Bundesstadt Bonn 
 
über die Veränderungssperre im Stadtbezirk Bonn, 
Ortsteil Bonn Zentrum, für die Fläche zwischen dem 
Markt, der Straße Am Hof, dem Münsterplatz, dem 
Dreieck, der Acherstraße, der Marktbrücke und dem 
Bischofsplatz.  
 

vom 28.03.2022 
 
Der Rat der Bundesstadt Bonn hat in seiner Sitzung am 
10.02.2022 aufgrund der §§ 14, 16, 17 des Baugesetz-
buches (BauGB) in der zurzeit geltenden Fassung und 
des § 7 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der zurzeit geltenden Fassung 
folgende Satzung beschlossen:  
 

§ 1 
 
Der Rat der Bundesstadt Bonn hat in seiner Sitzung am 
16.09.2021 beschlossen, für das in § 2 bezeichnete Ge-
biet, das durch den Markt, die Straße Am Hof, den 
Münsterplatz, das Dreieck, die Acherstraße, die Markt-
brücke und den Bischofsplatz beschränkt wird, den Be-
bauungsplan Nr. 6622-4 aufzustellen sowie die Bebau-
ungspläne Nrn. 7722-12 und 7722-13 zu ändern. Be-
kannt gemacht wurde der Beschluss am 6.10.2021 im 
Amtsblatt Nr. 67, Jahrgang 53, der Stadt Bonn. Zur Si-
cherung der Planung wird für die in § 2 bezeichneten 
Flurstücke eine Veränderungssperre erlassen.  
 

§ 2 
 
Die Veränderungssperre erstreckt sich auf folgende 
Flurstücke:  
Gemarkung Bonn, Flur 60, Flurstücknummern:  
154, 155, 156/1, 157/1, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 
164, 270, 290, 291  
 
sowie Gemarkung Bonn, Flur 21, Flurstücknummern:  
729/170, 171, 172, 655/173, 1225, 1226, 1285, 1286, 
944/162, 940/168, 943/162, 1182/162, 959/162, 1231, 
991/162, 992/162, 163/1, 1138/164, 987/166, 1163/163, 
1232, 921/168, 648/168, 1218, 1219, 801/169, 1260 
tlw., 1265 tlw., 1267, 1331, 1330, 1212, 695/394, 
935/395, 1329, 1019/395, 1328, , 1151/398, 1025/400, 
363, 808/362, 809/364, 1137/365, 366/1, 1135/367, 
1213, 1295, 1298, 1263 tlw., 824/378, 1341, 345, 1237, 
981/351, 354/1, 985/355, 1208, 1072/352, 1302, 1301, 
360, 1130/361, 622/362, 1261 tlw., 1266, 1321 tlw., 
1303, 1304, 1268 tlw. 
1209, 736/185, 186/5, 186/3, 1276, 188/1, 1255, 
1036/174, 1102/175, 575/177, 697/178, 701/179, 
1191/181, 1087/182, 1252, 692/185 
 
Gemarkung Bonn Flur 18, Flurstücke: 
1737 tlw. 
 

§ 3 
 
Im dem von der Veränderungssperre betroffenen Ge-
biet dürfen:  
 
1. Vorhaben, die die Errichtung, Änderung oder Nut-
zungsänderung von baulichen Anlagen zum Inhalt ha-
ben und die einer bauaufsichtlichen Genehmigung oder 
Zustimmung bedürfen oder die der Bauaufsichtsbe-
hörde angezeigt werden müssen, nicht durchgeführt o-
der bauliche Anlagen nicht beseitigt werden;  

 
2. erhebliche oder wesentlich wertsteigernde Verände-
rungen von Grundstücken und baulichen Anlagen, de-
ren Veränderungen nicht genehmigungs-, zustim-
mungs- oder anzeigepflichtig sind, nicht vorgenommen 
werden.  
 
Wenn überwiegende öffentliche Belange nicht entge-
genstehen, kann von der Veränderungssperre eine 
Ausnahme zugelassen werden. Die Entscheidung über 
Ausnahmen trifft die Bundesstadt Bonn.  
 
Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten der Veränderungs-
sperre baurechtlich genehmigt worden sind, Unterhal-
tungsarbeiten und die Fortführung einer bisher ausge-
übten Nutzung werden von der Veränderungssperre 
nicht berührt.  
 

§ 4 
 
Die Veränderungssperre tritt mit der Bekanntmachung 
im Amtsblatt der Bundesstadt Bonn in Kraft. Sie tritt 
nach Ablauf von 2 Jahren, vom Tage des Inkrafttretens 
gerechnet, außer Kraft. Auf die Zweijahresfrist ist der 
seit der Zustellung der ersten Zurückstellung eines Bau-
gesuches nach § 15 (1) BauGB abgelaufene Zeitraum 
anzurechnen. Die Veränderungssperre tritt in jedem 
Fall außer Kraft, sobald und soweit die Bauleitplanung 
Nr. 6622-4, 7722-12 (1. Änderung) und 7722-13 (1, Än-
derung) für das in § 2 genannte Gebiet rechtsverbind-
lich abgeschlossen ist.  
_________________________________ 
Die Satzung wird hiermit öffentlich bekanntgemacht.  
 
Hinweise:  
Auf die Vorschriften des § 18 des Baugesetzbuches 
über die fristgemäße Geltendmachung etwaiger Ent-
schädigungsansprüche für eingetretene Vermögens-
nachteile durch die Veränderungssperre und auf die 
Fristen über das Erlöschen von Entschädigungsansprü-
chen gemäß § 44 Abs. 4 des Baugesetzbuches wird 
hingewiesen.  
 
Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfa-
len beim Zustandekommen dieser Satzung kann nach 
Ablauf von sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung 
nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn,  
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durch-
geführt,  
 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kanntgemacht worden,  
 
c) die Oberbürgermeisterin hat den Satzungsbeschluss 
vorher beanstandet oder  
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Bundesstadt Bonn vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt.  
 
Bonn, den 28.03.2022 
 
 
K. Dörner 
Oberbürgermeisterin 
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Satzung der Bundesstadt Bonn 
 
 
Über die erste Verlängerung der Veränderungssperre 
in Stadtbezirk Beuel, Ortsteil Beuel Mitte, zwischen 
Sankt Augustiner Straße, Kreuzstraße und Combahn-
straße. 

 

vom 23.03.2022 

 

Der Rat der Bundestadt Bonn hat in seiner Sitzung am 
17. März 2022 aufgrund der §§ 14,16,17 des Bauge-
setzbuches (BauGB) in der zur Zeit geltenden Fas-
sung und des § 7 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen in der zur Zeit geltenden 
Fassung folgende Satzung beschlossen.  

 

Einziger Paragraph 

 

Die Geltungsdauer der Satzung vom 22.03.2021 über 
die Veränderungssperre für ein Gebiet im Stadtbezirk 
Beuel, Ortsteil Beuel-Mitte, für die Fläche zwischen 
Sankt Augustiner Straße, Combahnstraße und Kreuz-
straße, die mit Bekanntmachung am 31.03.2021 in 
Kraft getreten ist, wird um ein Jahr verlängert.  

Die Veränderungssperre tritt unter Abweichung von § 
4 Satz 2 der Satzung nach Ablauf von 3 Jahren, vom 
Tage der Bekanntmachung gerechnet, außer Kraft.  

 
Die Bebauungspläne können während der Öffnungs-
zeiten im Amt für Bodenmanagement und Geoinfor-
mation, Bonn, Stadthaus, Berliner Platz 2, Aufzug 2, 
Etage 6B (Kundenzentrum Geodaten) eingesehen 
werden.  
Wegen der pandemiebedingten Zugangsbeschrän-
kungen zum Stadthaus ist die Einsichtnahme in 
Bebauungspläne vor Ort bis auf Weiteres nur mit 
Termin und Maske möglich! Nähere Informationen 
unter www.bonn.de/coronavirus. Das Kundenzent-
rum im Amt für Bodenmanagement und Geoinfor-
mation ist telefonisch oder per E-Mail erreichbar 
unter: 
Tel.: 0228 772200 
E-Mail: kundenzentrum-geodaten@bonn.de 
 
_________________________________ 
 
Die Satzung wird hiermit öffentlich bekanntgemacht.  
 
Hinweise:  
 
Auf die Vorschriften des § 18 des Baugesetzbuches 
über die fristgemäße Geltendmachung etwaiger Ent-
schädigungsansprüche für eingetretene Vermögens-
nachteile durch die Veränderungssperre und auf die 
Fristen über das Erlöschen von Entschädigungsansprü-
chen gemäß § 44 Abs. 4 des Baugesetzbuches wird 
hingewiesen.  
 

Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfa-
len beim Zustandekommen dieser Satzung kann nach 
Ablauf von sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung 
nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn,  
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durch-
geführt,  
 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kanntgemacht worden,  
 
c) der Oberbürgermeister hat den Satzungsbeschluss 
vorher beanstandet oder  
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Bundesstadt Bonn vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt.  
 
Bonn, den 28.03.2022 
 
 
K. Dörner 
Oberbürgermeisterin 

 
 
 
   BUNDESSTADT BONN

Die Oberbürgermeisterin
 
 

Inkrafttreten von Bebauungsplänen der  
Bundesstadt Bonn 

 
 

Der Rat der Bundesstadt Bonn hat in seiner Sitzung 
am 10.Februar 2022 Folgendes beschlossen: 
 
1. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 

6719-7 der Bundesstadt Bonn für ein Gebiet im 
Stadtbezirk Bonn, Ortsteil Gronau, zwischen E-
mil-Nolde-Straße, Joseph-Beuys-Allee, der Stell-
platzanlage des Grundstücks Genscherallee 3 
und dem Umspannwerk der Westnetz GmbH ist 
als teilweise Änderung des Bebauungsplanes Nr. 
7920- 16 gemäß § 10 Baugesetzbuch als Sat-
zung beschlossen. 

 
2. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 

6918-4 der Bundesstadt Bonn für ein Gebiet im 
Stadtbezirk Bad Godesberg, Ortsteil Plittersdorf, 
zwischen Kennedyallee, Moselstraße und Ahr-
straße ist gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB) 
als Satzung beschlossen. 

 
Die Bebauungspläne können während der Öffnungs-
zeiten im Amt für Bodenmanagement und Geoinfor-
mation, Bonn, Stadthaus, Berliner Platz 2, Aufzug 2, 
Etage 6B (Kundenzentrum Geodaten) eingesehen 
werden.  
Wegen der pandemiebedingten Zugangsbeschrän-
kungen zum Stadthaus ist die Einsichtnahme in 
Bebauungspläne vor Ort bis auf Weiteres nur mit 
Termin und Maske möglich! Nähere Informationen  
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unter www.bonn.de/coronavirus. Das Kundenzent-
rum im Amt für Bodenmanagement und Geoinfor-
mation ist telefonisch oder per E-Mail erreichbar 
unter: 
Tel.: 0228 772200 
E-Mail: kundenzentrum-geodaten@bonn.de 
 
Mit dieser Bekanntmachung treten die vorhaben-
bezogenen Bebauungspläne gemäß § 10 des Bau-
gesetzbuches in Kraft. 
 
Hinweise  
 
Sind die in den §§ 39 bis 42 Baugesetzbuch (BauGB) 
bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten, kann 
der Entschädigungsberechtigte Entschädigung verlan-
gen. Er kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch her-
beiführen, dass er die Leistung der Entschädigung 
schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen bean-
tragt. Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn 
nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Ka-
lenderjahres, in dem die zuvor bezeichneten Vermö-
gensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des An-
spruchs herbeigeführt wird. 

 
Unbeachtlich werden 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB 
beachtliche Verletzung der dort bezeichneten 
Verfahrens- und Formvorschriften, 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 
BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften 
über das Verhältnis des Bebauungsplans und des 
Flächennutzungsplans und  

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorgangs,  

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung schriftlich gegenüber der Bundesstadt 
Bonn geltend gemacht worden sind. Der die Verlet-
zung begründende Sachverhalt ist darzulegen. 

 
Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschrif-
ten der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen kann nach Ablauf von sechs Monaten seit 
dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 
werden, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekanntgemacht worden, 

c) die Oberbürgermeisterin hat den Satzungsbe-
schluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Bundesstadt Bonn vorher gerügt und dabei 
die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache 
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
 
Bonn, den 28.03.2022 
 
K.Dörner 
Oberbürgermeisterin 

 
 

 
 
 

BUNDESSTADT BONN 
Die Oberbürgermeisterin 
 
 

Inkrafttreten von Bebauungsplänen der 
Bundesstadt Bonn 

 
 

Der Rat der Bundesstadt Bonn hat in seiner Sitzung 
am 17. März 2022 Folgendes beschlossen: 
 
 

 

 

 

 

 

 

1.  Der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr.6621-
1, der Bundesstadt Bonn, im Stadtbezirk Bonn,
Ortsteil Südstadt, Nassestraße ist gemäß § 10 
BauGB als Satzung beschlossen

2.  Der Bebauungsplan Nr.7123-1, der Bundesstadt
Bonn, im Stadtbezirk Beuel, Ortsteil Holzlar,“Paul- 
Langen-Straße 40“ ist gemäß § 10 BauGB als
Satzung beschlossen

Die  Bebauungspläne  können  während  der  Öffnungs- 
zeiten im Amt für Bodenmanagement und Geoinfor- 
mation, Bonn, Stadthaus, Berliner Platz 2, Aufzug 2,
Etage  6B  (Kundenzentrum Geodaten)  eingesehen 
werden.

Mit dieser Bekanntmachung treten die Bebauungs- 
pläne gemäß § 10 des Baugesetzbuches in Kraft.

Die  Bebauungspläne  können  während  der  Öffnungs- 
zeiten im Amt für Bodenmanagement und Geoinfor- 
mation, Bonn, Stadthaus, Berliner Platz 2, Aufzug 2,
Etage  6B  (Kundenzentrum Geodaten)  eingesehen 
werden.
Wegen der pandemiebedingten Zugangsbeschrän-
kungen  zum  Stadthaus  ist  die  Einsichtnahme  in 
Bebauungspläne vor Ort bis auf Weiteres nur mit 
Termin und Maske möglich! Nähere Informationen
unter www.bonn.de/coronavirus. Das Kundenzent- 
rum im Amt für Bodenmanagement und Geoinfor-
mation  ist  telefonisch  oder  per  E-Mail  erreichbar
unter:
Tel.: 0228 772200
E-Mail: kundenzentrum-geodaten@bonn.de
Hinweise

Sind die in den §§ 39 bis 42 Baugesetzbuch (BauGB)
bezeichneten  Vermögensnachteile  eingetreten,  kann 
der Entschädigungsberechtigte Entschädigung verlan- 
gen. Er kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch her-
beiführen,  dass  er  die  Leistung  der  Entschädigung 
schriftlich  bei  dem  Entschädigungspflichtigen  bean- 
tragt.  Ein  Entschädigungsanspruch  erlischt,  wenn
nicht  innerhalb  von  drei  Jahren  nach  Ablauf  des  Ka- 
lenderjahres,  in  dem  die  zuvor  bezeichneten  Vermö- 
gensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des An- 
spruchs herbeigeführt wird.

Unbeachtlich werden

1.  eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB
beachtliche  Verletzung der  dort  bezeichneten 
Verfahrens- und Formvorschriften,

2.  eine  unter  Berücksichtigung  des  §  214  Abs.  2
BauGB  beachtliche  Verletzung  der  Vorschriften
über das Verhältnis des Bebauungsplans und des 
Flächennutzungsplans und
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3.  nach  §  214  Abs.  3  Satz  2  BauGB  beachtliche
Mängel des Abwägungsvorgangs,  

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung schriftlich gegenüber der Bundesstadt 
Bonn geltend gemacht worden sind. Der die Verlet-
zung begründende Sachverhalt ist darzulegen. 

 
Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschrif-
ten der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen kann nach Ablauf von sechs Monaten seit 
dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 
werden, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekanntgemacht worden, 

c) die Oberbürgermeisterin hat den Satzungsbe-
schluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Bundesstadt Bonn vorher gerügt und dabei 
die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache 
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
 
Bonn, den 28.03.2022 
 
 
K. Dörner 
Oberbürgermeisterin 

 
 
 
Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-West-
falen vom 07.03.2006 (GV NRW S. 94/SGV NRW 
2010) in der zurzeit gültigen Fassung 
 
Das Schreiben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 
der Bundesstadt Bonn 
 
Datum: 06.04.2022 AZ: 50-223/kr 900472 
An Herrn:  Hugo Javier Borquez Reyes 
 
mit unzustellbarer Adresse liegt zur Abholung an den 
Empfänger oder dessen Bevollmächtigten während 
der Dienststunden im Verwaltungsgebäude Rathaus 
Bonn-Beuel, Friedrich-Breuer-Str. 65, 53225 Bonn, 
Zimmer 5, bereit. 
 
Das oben genannte Schriftstück wird hiermit gemäß 
§ 10 Verwaltungszustellungsgesetz NRW (VwZG) öf-
fentlich zugestellt. Es gilt gemäß § 10 Abs. 2 letzter Satz 
VwZG als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekannt-
machung dieser Benachrichtigung zwei Wochen ver-
gangen sind.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch 
öffentliche Bekanntmachung Fristen in Gang setzen 
kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen kön-
nen. 
 
Bonn, den 30.03.2022 
 
Die Oberbürgermeisterin 
Im Auftrag 
Kreuzner 

Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-West-
falen vom 07.03.2006 (GV NRW S. 94/SGV NRW 
2010) in der zurzeit gültigen Fassung 
 
Die Ordnungsverfügung der Unterhaltsvorschusskasse 
– Amt 50-223 
 

Datum der Verfügung 
30.03.2022 

Az.: 
890089 

 

 

 

 
 

 

Betroffene/r, Name, Vorname, letzte bekannte Anschrift 
Bouchra El Goudaoui, unbekannter Aufenthalt

letzte  bekannte  Meldeadresse  /  aktuell  unbekannten 
Aufenthalts, liegt zur Abholung durch den Empfänger 
oder dessen Bevollmächtigten während der Dienststun- 
den  in  Verwaltungsgebäude  Rathaus  Bonn-Beuel,
Friedrich-Breuer-Str. 65, 53225 Bonn, Zimmer 3 bereit.

Das  oben  genannte  Schriftstück  wird  hiermit  gemäß
§ 10  Verwaltungszustellungsgesetz  NRW  (VwZG)  öf-
fentlich zugestellt. Es gilt gemäß § 10 Abs. 2 letzter Satz 
VwZG als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekannt-
machung  dieser  Benachrichtigung  zwei  Wochen  ver- 
gangen sind.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch 
öffentliche  Bekanntmachung  Fristen  in  Gang  setzen
kann,  nach  deren  Ablauf  Rechtsverluste  drohen  kön- 
nen.

Bonn, den 30.03.2022

Die Oberbürgermeisterin
Im Auftrag
gez. Peciarolo
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